
triebwagen der Baureihen 423 bis 426
tauchten die ersten Presseberichte über
Unfälle an den Türen dieser Fahrzeuge auf.
Die Unfälle beschränken sich aber nicht auf
diese Bauserien. Bereits im August 2002
berichtete derFahrgast über einen Unfall
beim Einsteigen in einen Dieseltriebwagen
der Baureihe 644 und stellte die grund-
sätzliche Frage: „Bahn fahren auf eigene
Gefahr?“ Seinerzeit konzentrierte sich 
die Kritik des Autors Klaus Groß darauf, 
dass die Fahrzeugtüren ohne optische und
akustische Ankündigung einfach zugescho-
ben werden. Heute wissen wir, dass die
damaligen Ausführungen nur die Spitze
eines Eisbergs sichtbar machten.

... doch das EBA  
sah keine Gefahr

Das Eisenbahn-Bundesamt fühlte sich zwar
durch den Beitrag angesprochen, hielt 
sich aber nicht für zuständig und sah allein 
die Verkehrsunternehmen in der Pflicht
(siehe nächste Seite). Doch die Berichte über 
Unfälle rissen nicht ab. Bundesweites Auf-
sehen erregte der Fall einer Frau, die im
Mai 2003 in einer Tür eines Dieseltrieb-
wagens der Baureihe 612 eingeklemmt
wurde und außen am Fahrzeug hängend
mitfahren musste. Diesmal wurden Funk-
tionsfehler der Türen für den Unfall ver-
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Die Presse berichtete, 
derFahrgast warnte ...

Z
usammen mit der Inbetriebnahme 
neuer Triebwagen führte die Deutsche
Bahn Ende der 90er-Jahre das tech-

nikbasierte Abfertigungsverfahren ein. Die
Türen schließen automatisch, und wenn
alle Türen geschlossen sind, erhält der
Triebfahrzeugführer ein Signal, dass er
abfahren kann. Bis heute ist zu diesem Ver-
fahren zu hören, dass die hier eingebaute
Technik seit Jahrzehnten bei Stadt- und
Straßenbahnen sowie bei Bussen bewährt
sei und problemlos funktioniere. Doch
bald nach Inbetriebnahme der Elektro-

➢ derFahrgast hatte gewarnt: Türen
können Fahrgäste einklemmen – auch
bei Fahrzeugen neuester Bauart.
Schaut niemand mehr, ob der Zug
wirklich abfahrbereit ist, so besteht
Unfall- und Lebensgefahr. Doch das
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) hielt
sich für „nicht zuständig“.
Fünf Jahre später holt die Realität 
die Aufsichtsbehörde ein: Die Staats-
anwaltschaft Köln ermittelt. Erst jetzt
reagierte das EBA mit Forderungen
nach Nachbesserungen.
Doch seine Maßnahmen sind halbher-
zig und unzureichend. Bessere Tech-
nik kann Türen so sicher machen, dass
Unfälle so gut wie ausgeschlossen
sind, doch bessere Technik ist etwas
teurer. Die Münchner U-Bahn und 
die neuen Stadtbahnwagen in Kassel
bieten ein Höchstmaß an Sicherheit –
vielen anderen Bahnbetreibern und
Herstellern ist das zu teuer.

Auch neueste Eisenbahnfahrzeuge 
entsprechen nicht dem Stand der Technik!
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Sicherheit an Türen:

Fahrgäste 
in der 
Klemme
Staatsanwaltschaft 
ermittelt gegen 
Eisenbahn-Bundesamt

Lesen Sie auf Seite 25 weiter.
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➢  derFahrgast berichtete in Heft 3/2002 über die
Probleme der Türschließfunktion und das technikbasierte
Abfertigungsverfahren. Darauf reagierte das Eisenbahn-
Bundesamt (EBA) mit einem Schreiben an die Redak-
tion, das in Heft 1/2003 abgedruckt wurde:

■ Das EBA schreibt an derFahrgast: Der Beitrag von Herrn
Klaus Groß zum technischen Abfertigungsverfahren (TAV) 
in Ihrer Zeitschrift „derFahrgast“, Heft 3/2002, enthält aus Sicht
des Eisenbahn-Bundesamtes Fehler und Fehlinterpretationen.
Das technikbasierte Abfertigungsverfahren (TAV) wird seit mehr
als 40 Jahren bei Straßenbahnen, Stadtbahnen und Bussen
erfolgreich angewandt. Zahlreiche nichtbundeseigene Eisen-
bahnen, die auf ihren Strecken straßenbahnähnliche Fahrzeuge
einsetzen, haben dieses Verfahren für den Eisenbahnverkehr
übernommen. Die Sicherheit dieses Verfahrens ist somit nach-
gewiesen. Soweit diese NE (nichtbundeseigene Eisenbahnen, 
d. Red.) Verkehrsleistungen auf der Eisenbahninfrastruktur des
Bundes erbringen, kommt das TAV auch auf Eisenbahnen des
Bundes zur Anwendung.
Auf Antrag der DB Regio AG hat das EBA festgestellt, dass das
TAV die gesetzlichen Anforderungen, insbesondere § 45 Abs. 4
EBO, erfüllt. Eine Genehmigung wurde nicht erteilt, weil hierfür keine
rechtliche Grundlage existiert. Vielmehr liegt die Ausgestaltung
und die Anwendung eines Abfertigungsverfahrens im unmittelba-
ren Verantwortungsbereich der Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Aufgrund der Konformität des TAV mit den gesetzlichen Anforde-
rungen sowie aus Gründen der Gleichbehandlung mit nichtbun-
deseigenen Eisenbahnen war das TAV vom EBA im Rahmen der
Eisenbahnaufsicht nicht zu beanstanden. Eine andere Entschei-
dung des EBA wäre ermessensfehlerhaft und damit rechtswidrig
gewesen. Der Vorwurf von Herrn Groß, das EBA habe bei der

„Genehmigung“ des TAV vorschnell gehandelt, entbehrt somit
jeder Grundlage und wird zurückgewiesen.
Im Übrigen teilt das Eisenbahn-Bundesamt die sicherheitliche
Bewertung von Herrn Groß nicht: Während beim früheren Abferti-
gungsverfahren immer wieder tödliche Unfälle zu verzeichnen
waren, schließen die technischen Komponenten des TAV den
menschlichen Fehlerfaktor auf der Seite des Zugpersonals aus.
Das TAV ist somit tendenziell eher als sicherer zu bewerten. Die
Erfahrungen zeigen weiterhin, dass durch TAV neben der Sicher-
heit auch die Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit wesentlich ver-
bessert wird. Insofern leistet das TAV einen wesentlichen Beitrag
zum Erhalt von Nebenstrecken. Es ist nicht nachvollziehbar,
weshalb der Autor diesen für den Leserkreis von „derFahrgast“
wichtigen Aspekt unerwähnt lässt.
Die Anregung, das Türenschließen durch ein akustisches Signal
anzukündigen, liegt beim EBA vor und wird geprüft. Bedenken
bestehen noch hinsichtlich einer erwarteten geringen Wirksamkeit
aufgrund des Gewöhnungseffekts und der damit einhergehenden
Umweltbelästigung, insbesondere während der Tagesrandlagen.
Da das TAV bei Straßenbahnen, Bussen und Eisenbahnen ange-
wandt wird, strebt das EBA eine mit Verkehrsunternehmen und
Fachverbänden abgestimmte Vorgehensweise an.
Wie der Autor Ihres Berichts sieht auch das EBA einen Hand-
lungsbedarf zur Begrenzung bzw. Reduzierung der Spaltbreite
zwischen Bahnsteigen und Fahrzeugen, nicht zuletzt auch im
Hinblick auf einen hindernisfreien Zugang für Behinderte. Eine
Sachverhaltsermittlung, die das EBA im Jahr 2000 durchgeführt
hat, hat indes ergeben, dass die Divergenzen bei Infrastruktur und
Fahrzeugen erheblich sind, sodass eine Harmonisierung allenfalls
langfristig im Zuge europäischer Regelungen möglich erscheint.

Der Präsident des Eisenbahn-Bundesamtes Horst Stuchly

EBA: „Nicht zuständig“

Sicherheit an Türen

Reaktion:

Eisenbahn-Bundesamt
nicht zuständig für
sicheres Einsteigen? 
Ein Unfall an einem
Triebwagen der DB-
Baureihe 644 veran-
lasste derFahrgast
bereits im Jahre 2002
zu einem Bericht.
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antwortlich gemacht. Aber auch nach die-
sem Unfall blieb eine grundsŠtzliche Dis-
kussion Ÿber das Zusammenspiel von TŸr-
mechanik, Sicherheitseinrichtungen und
Aufsicht Ÿber den Schlie§vorgang aus. Im-
mer wurde nach ãmenschlichem VersagenÒ
gesucht Ð in aller Regel bei den FahrgŠs-
ten, die von UnfŠllen betroffen waren, 
und dann bei den LokfŸhrern, die aus dem
Fenster hŠtten sehen mŸssen, was am
Bahnsteig geschieht. 

ŒServiceblick• statt Sicherheit

Auf die Forderung, dass die LokfŸhrer
wieder aus dem Fenster sehen soll-
ten, bevor sie abfahren, reagierte die

Gewerkschaft Deutscher LokomotivfŸhrer
mit dem Slogan ãDas Fenster bleibt zuÒ.
Das war zwar aus deren Sicht folgerichtig,
aber aus Sicht des Fahrgastes unverantwort-
lich (siehe derFahrgast 3/2004 S. 4).
Die Kritik von FahrgŠsten, die Ÿber ausein-
andergerissene Familien, stehen gebliebene
FahrrŠder, Koffer und Kinderwagen be-
richteten, riss aber nicht ab. Immer wieder
kam es vor, dass die TŸren an Fahrzeugen
vom LokfŸhrer gar nicht gešffnet wurden,
sodass FahrgŠste weder ein- noch ausstei-
gen konnten. So wurde bei einigen Zug-
typen der ãServiceblickÒ eingefŸhrt, mit
dem die LokfŸhrer aber keine Sicherheits-
verantwortung Ÿbernehmen sollten. Dass
das auch nicht wirklich mšglich ist, zeigt
die €u§erung eines S-Bahn-LokfŸhrers in
einem Internetforum: ãDie Sifa (der sog.
ãTotmannkopfÒ, der etwa alle 30 Sekunden
gedrŸckt werden muss, d. Red.)zwingt einen
ja viel zu frŸh zurŸck auf den Sessel. Das ist
definitiv zu wenig Zeit fŸr eine vernŸnftige
Zugbeobachtung.Ò

Staatsanwalt macht EBA flott

Damit ist die Frage nach der Sicherheit
zurŸck bei der Frage: Wie sicher ist die
Technik der TŸren? Wie so oft in der 
Geschichte der Eisenbahn ist die Technik-
glŠubigkeit gro§, bis die Wirklichkeit
diesen Glauben jŠh zerstšrt. Eisenbahn-
katastrophen sŠumen die Entwicklung 
des Schienenverkehrs, und aus jeder Kata-
strophe hat die nŠchste Generation gelernt,
dass doch geschieht, was man fŸr gŠnzlich
unwahrscheinlich hielt. Das Lernen aus
solchen Vorkommnissen hat die Eisenbahn
so sicher gemacht, wie sie heute ist.
UnfŠlle an TŸren sind aber keine spek-
takulŠren Eisenbahnkatastrophen. Es sind
immer EinzelfŠlle. Man kann sie vernach-
lŠssigen Ð glauben die Techniker. Ein
Staatsanwalt sieht das von Berufs wegen
anders: Jeder Einzelfall ist fŸr ihn Anlass
genug zu ermitteln, ob sich jemand strafbar
gemacht hat. Und so musste es dem Staats-
anwalt vorbehalten bleiben, in Sachen
TŸrunfŠlle zu ermitteln. Irgendjemand
muss fŸr die mangelhafte Technik verant-
wortlich sein, vor allem, wenn sich UnfŠlle
wiederholen und die Risiken bekannt sind,
aber nicht abgestellt werden. So geriet 
das Eisenbahn-Bundesamt ins Visier der
Ermittlungsbehšrden.
Anlass war Ð so lŠsst sich dem Bericht des
Magazins ãPlusminusÒ im Ersten Deut-
schen Fernsehen vom 27. November 2007
entnehmen Ð der Unfall einer Rentnerin,
die durch die sich schlie§ende TŸr aus dem
Gleichgewicht gebracht wurde und sich
schwer verletzte. ãPlusminusÒ berichtete:
Während die Bahn der Rentnerin noch 
Schadensersatz verweigerte, hatte die Bahn-
polizei bereits jahrelang ermittelt. Denn seit

dem Jahr 2002 häufen sich derartige Unfälle.
Im Jahr 2006 war ausreichend Beweismate-
rial gesammelt worden, um den Staatsanwalt
einzuschalten. Der ermittelt nun … allerdings
nicht gegen die Deutsche Bahn, sondern ge-
gen die zuständigen Mitarbeiter des Eisen-
bahn-Bundesamtes. [...] Der Vorwurf: Œfahr-
lässige Körperverletzung und gefährlicher
Eingriff in den Bahnverkehr•.
Erst jetzt reagierte das Eisenbahn-Bundes-
amt und forderte Nachbesserungen.

Eine Lichtschranke genügt?

Die Fahrzeuge der Baureihen 423 Ð 426
sind mit nur einer Lichtschranke an den
TŸren ausgestattet, die relativ weit unten
im Fu§bereich angebracht ist. Wird sie
unterbrochen, so schlie§t die TŸr nicht.

6.12.2007

Lesen Sie auf Seite 27 weiter.
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Nicht nur bei der Baureihe 425: 
Nur eine einzige Lichtschranke im Fu§-
bereich sichert die sich schlie§ende TŸr.

GedrŠnge am Schulbus: So wie hier geht es an vielen 
Haltestellen zu. Wie sicher sind die TŸren Ð und wie 
sicher kšnnten sie sein?


